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Antrag auf Förderung der überbetrieblichen 
Lehrunterweisung im Handwerk (ÜLU)

2. Zuwendungsbedarf 
Es werden Mittel zur Durchführung von Lehrgängen im  
folgenden Zeitraum beantragt:

Grundstufenlehrgänge

Fachstufenlehrgänge

Gesamtsumme

Lehrgänge  
(Zuwendungsbedarf in €) 

Unterbringung
(Zuwendungsbedarf in €) 

Gesamt
(Zuwendungsbedarf in €) 

Anzahl
Teilnehmer

von (TT.MM.JJJJ)       bis (TT.MM.JJJJ)

1.  Antragsteller
Hinweis: Zur Antragstellung sind ausschließlich die säch-
sischen Handwerkskammern berechtigt.

Bankverbindung
Kontoinhaber

IBAN

Handwerkskammer

Straße, Hausnummer

PLZ      Ort

Bearbeiter

Telefon         Fax

E-Mail-Adresse

BIC

Institut/Bank

An die
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Abteilung Bildung

01054 Dresden

Kundennummer (falls bekannt)

Antragsnummer (wird von der SAB ausgefüllt)
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1. Die Richtigkeit und Vollständigkeit sowohl der vorstehen-
den als auch der in den Anlagen zu diesem Antrag gemach-
ten Angaben wird hiermit versichert. Es ist bekannt, dass 
falsche Angaben die sofortige Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides zur Folge haben können.

2. Die persönliche und finanzielle Zuverlässigkeit des Antrag-
stellers ist Grundvoraussetzung für die Vergabe von Förder-
mitteln. Deshalb wird vorausgesetzt, dass Sie die ethischen 
Grundwerte unserer Gesellschaft, wie Integrität, Ehrlichkeit 
und Rechenschaft akzeptieren. Insbesondere Betrug ist eine 
Verhaltensweise, die nicht geduldet und konsequent ver-
folgt wird. Dem Zuschuss liegen Subventionen des Landes 
zu Grunde, auf welche der § 264 des Strafgesetzbuches 
(StGB) und gemäß § 1 des Subventionsgesetzes des 
Landes Sachsen vom 14. Januar 1997 (GVBl S. 2) die §§ 
2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruch-
nahme von Subventionen (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. 
I S. 2037) (BGBl. III 453-18-1-2) geändert durch Sechstes 
Überleitungsgesetz vom 25.9.1990 (BGBI. I S. 2106) An-
wendung finden. Nach § 3 SubvG sind Sie verpflichtet, uns 
unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, 
Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem 
Belassen der Subventionen oder des Subventionsvorteils 
entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention 
oder des Subventionsvorteils erheblich sind. 

Der Antragstellerin ist bekannt, dass alle in diesem 
Formular in den Ziffern 1, 2, 3 Nr. 3 – 6 getätigten Anga-
ben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne dieser 
Vorschriften sind. Der Antragstellerin ist die Strafbarkeit 
eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. 
Die Antragstellerin ist verpflichtet, der Sächsischen 
Aufbaubank – Förderbank – (SAB) eine nachträgliche 
Änderung der vorgenannten Angaben unverzüglich mit-
zuteilen.

3. Es wird erklärt, dass die Fördermittel ausschließlich zur 
Finanzierung der beschriebenen Maßnahme verwendet  
werden.

4. Es wird bestätigt, dass die Gesamtfinanzierung zur Durch-
führung der Lehrgänge durch die Förderung des Bundes, der 
beantragten Zuwendung des Landes sowie durch Eigenmit-
tel des Handwerks gesichert ist.

5. Die Antragstellerin erklärt, dass sie neben den Fördermit-
teln von Bund und Land sowie den Zuschüssen der SOKA-
Bau keinen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für den 
gleichen Zweck gestellt hat oder stellen wird und eine Dop-
pelförderung der Lehrgänge ausgeschlossen ist.

6. Datenschutz, Informationsweitergabe
Zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben können dem Säch-
sischen Rechnungshof Bewilligungsdaten zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Antragstellerin erklärt, dass die Einwilligung der Per-
sonen, deren personenbezogenen Daten an die SAB wei-
tergegeben werden, in der nach den gesetzlichen Bestim-
mungen vorgesehenen Form eingeholt wurde. Die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten.

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift | Stempel

3. Erklärungen der Antragstellerin

Der Zuwendungsbedarf für die ÜLU-Lehrgänge ergibt sich 
aus dem anteiligen HPI-Kostensatz des jeweiligen Lehr-
gangs und/oder aus der Multiplikation der jeweils anzu-
wendenden Pauschalen für Bauberufe mit der Anzahl der 
geplanten Lehrgangswochen. Diese werden mit den ge-
planten Teilnehmern für jeden Lehrgang multipliziert, um die 
Gesamtzuwendung für die Lehrgänge zu berechnen. 

Der Zuwendungsbedarf für die Unterbringung ergibt sich aus 
der Multiplikation der jeweils anzuwendenden Pauschalen 
mit der Anzahl der geplanten Lehrgangswochen und ge-
planten Teilnehmer. 
Diese Planung der Zuwendungen nach Bildungsträgern ist 
untergliedert nach Grundstufe und Fachstufe dem Antrag als 
Anlage beizufügen.

! V
E

R
T

R
A

U
LI

C
H

 !


	Form: 
	FormGenerate#1: 
	FormType#1: sab60852
	DocType#2: PDF
	SchemaURL#3: 
	Language#5: DE
	Country#6: 
	Version#4: 1.0

	FormPublish#2: 
	OfficeShortcut#1: sab
	TargetURL#2: https://fs.egov.sachsen.de/NetGateway/Process#FDF
	FormURL#3: https://fs.egov.sachsen.de/formserv/getform/sab60852_sab_PDF/000-016/60852v10b22eGovF.pdf
	LocalSaveURL#4: https://fs.egov.sachsen.de/SachsenSave/Buffer?action=save#FDF

	FormProcess#3: 
	Signature#4: 
	Certificate#5: 
	CertificateType#6: 
	Content#7: 
	FormatString#8: 
	FormID#1: 
	HashValue#2: 
	Message#3: 


	ncFormID: Formular ID:
	ncHashValue: Prüfsumme:
	kurs: 
	1: 
	0: 

	internat: 
	0: 
	1: 

	gesamt: 
	0: 0
	1: 0

	kurs_sum: 0
	internat_sum: 0
	gesamt_sum: 0
	unterschrift: 
	ort: 
	datum: 

	teilnehmer: 
	0: 
	1: 

	teilnehmer_sum: 0
	kundennummer_10stellig: 
	konto: 
	inhaber: 
	iban: 
	bic: 
	bankname: 

	telefon: 
	fax: 
	email: 
	anschrift: 
	strasse_hausnummer: 
	postleitzahl: 
	wohnort: 

	handwerkskammer: 
	bearbeiter: 
	datum_von: 
	datum_bis: 
	Version: 
	0: 
	60852_10/22: 10/22

	1: 
	60852_10/22: 10/22


	Fusszeile2025: 


